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§ 31 Stmk. LBG 2010 Überführung
enterdigter Leichen

 Stmk. LBG 2010 - Steiermärkisches Leichenbestattungsgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2019

Soll eine enterdigte Leiche überführt werden, ist zugleich mit der Bewilligung zur Enterdigung auch die Bewilligung zur

Überführung unter Vorschreibung der erforderlichen sanitätspolizeilichen Au0agen zu erteilen. Bei der Enterdigung ist

der für die Überführung bestimmte und diesen Au0agen entsprechende Sarg bereitzuhalten, in den die enterdigte

Leiche bzw. Leichenreste sofort aufzunehmen sind.

In Kraft seit 17.09.2010 bis 31.12.9999
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